
 

 

Windenergie auf dem Gebiet der Gemeinde Havixbeck 

Zusammenfassung der Stellungnahmen der Öffentlichkeits- und TÖB-Beteiligung: 
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Anlage 1 VO 113/2018



1. Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern 

Stellungnahmen, Anregungen, Bedenken Stellungnahme der Verwaltung zu den Anre-
gungen und Bedenken 

Beschlussvorschlag 

Stellungnahme (Ordnungsziffer B1) 
vom 24.02.2017 
 

 
 

Die Stellungnahme bezieht sich auf eine Planung 
konkreter Windenergieanlagen und deren techni-
sche und betriebliche Ausführung. Im Rahmen der 
FNP-Änderung erfolgt lediglich eine Darstellung 
von Konzentrationszonen für die Windenergie. 
Alle weiteren Details zu einzelnen geplanten WEA 
regelt das Genehmigungsverfahren nach BIm-
SchG. Im Folgenden soll dennoch zu den Punkten 
Stellung genommen werden: 
 
- Die Abstände der Einzelwohngebäude der ge-
wählten, abstrakten Referenz-WEA liegen bei 450 
m und halten damit den dreifachen Gesamthö-
henabstand ein (nähere Ausführungen siehe Er-
läuterungstext im Kapitel „Referenz Windenergie-
anlage“); eine konkrete WEA-Planung ist nicht 
Gegenstand der 29. Änderung des FNP 
- Der Stand der Technik ist Voraussetzung zur 
Genehmigung der Anlagen; eine bedarfsgerechte 
Befeuerung kann in einem ggf. folgenden BIm-
Sch-Genehmigungsverfahren als Auflage festge-
setzt werden 
- Immissionen (Schall, Schattenwurf, Infraschall) 
werden durch die zuständige Behörde überwacht. 
Die Einhaltung der Richtwerte ist Voraussetzung 
für Genehmigung und Betrieb von WEA 
- Das Wegerecht ist mit dem jeweiligen Eigentü-
mern zu klären 
- Der Rückbau der WEA ist fester Bestandteil der 
Genehmigung. Hierfür werden i.d.R. über eine 
Bankbürgschaft die Kosten des Rückbaus abge-
deckt; Nach Anzeige der Stilllegung der WEA wird 

Die Eingabe betrifft das BImSch-
Verfahren und wird daher zur 
Kenntnis genommen. 
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i.d.R. durch die Behörde eine Rückbaufrist festge-
setzt 
- Je nach Hersteller können unterschiedliche Sys-
teme zum Schutz vor Eiswurf oder Eisabfall instal-
liert werden. Neben der Beheizbarkeit der Roto-
ren, können auch Abschaltautomatiken zum Ein-
satz kommen; Auf herabfallende Eisstücke unter-
halb der WEA bei Stillstand wird i.d.R. mittels 
Hinweisschildern aufmerksam gemacht. 
- Es ist davon auszugehen, dass WEA über 150 
m Gesamthöhe i.d.R. wirtschaftlich zu betreiben 
sind.  

 
Stellungnahme (Ordnungsziffer B2) 
vom 22.03.2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Stellungnahme bezieht sich auf eine Planung 
konkreter Windenergieanlagen. Im Rahmen der 
FNP-Änderung erfolgt lediglich eine Darstellung 
von Konzentrationszonen für die Windenergie.  
Im Rahmen der konkreten Standortplanung be-
steht sowohl die Möglichkeit kleinere WEA zu 
planen, als auch die Standorte am südlichen 
Rand der Zone zu positionieren. 
Im Rahmen der Festlegung der Abstandskriterien, 
wurde der Abstand von 700 m zu Siedlungsflä-
chen in einem fast 2 Jahre währenden Diskussi-
onsprozess festgelegt. Eine Erhöhung des Ab-
standes kann rechtlich gesehen nicht für Hohen-
holte alleine erfolgen, sondern betrifft automatisch 
auch alle anderen Siedlungsflächen auf dem Ge-
meindegebiet. Höhere Abstände erscheinen städ-
tebaulich kaum noch begründbar und wirken sich 
üngünstig auf das Kriterium substanzieller Raum 
aus. Bei einem Abstand von 900 m würde die 
Zone Herkentrup fast vollständig entfallen. 

Der Eingabe wird nicht gefolgt, 
da eine Erhöhung der Abstände 
es aus städtebaulicher Sicht 
unmöglich macht, der Wind-
energie substanziell Raum zu 
geben. 
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Stellungnahme (Ordnungsziffer B3) 
vom 03.04.2017 
 

 

 

 

Die Wahl der Abstände zur Darstellung der Kon-
zentrationszonen für die Windenergie ist das Er-
gebnis der gemeindlichen und politischen Wil-
lensbildung sowie der Abstimmung mit der Be-
zirksregierung Münster. 
Im Blick auf Abstände zu Bahntrassen gibt es 
derzeit keine bindenden rechtlichen Vorgaben, so 
dass eine Abstandwahl auf das nachgelagerte 
BImSch-Genehmigungsverfahren verlagert wer-
den kann. 
 
Der Prozentwert von 2,8% am max. realisierbaren 
Potential entfaltet lediglich eine Indizwirkung und 
ist das Ergebnis des mittlerweile zwei Jahre an-
dauernden Planungs- und Willensbildungsprozes-
ses. Die Gemeinde hat dabei die Belange der 
Windenergie mit allen anderen Belangen abge-
wogen.  
 
Die Fachbehördliche Stellungnahme und die Ent-
scheidung des Kreistages wurden im Rahmen 
eines Clearinggespräches unter Anwesenheit des 
Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-
schaft, Naturschutz und Verbraucherschutz 
(MKULNV) diskutiert und geprüft. Der Gemeinde 
steht in diesem Belang kein Entscheidungsspiel-
raum zu. Die Fläche ist aufgrund der Faktenlage 
als hartes Kriterium auszuschließen. 
 

Die Gemeinde ist an die Ent-
scheidung der Fachbehörde 
gebunden. Die Stellungnahme 
wird daher nicht aufgegriffen. 
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Stellungnahme (Ordnungsziffer B4) 
vom 07.04.2017 
 

 

 

Die Stellungnahme (RA in Vertretung der Bürger) 
bezieht sich auf eine Planung konkreter Wind-
energieanlagen. Im Rahmen der FNP-Änderung 
erfolgt eine Darstellung von Konzentrationszonen 
für die Windenergie (vorbereitende Bauleitpla-
nung). Die Einwendung ergeht im Rahmen auf die 
Offenlage des Entwurfes der 29. FNP-Änderung. 
Im Folgenden ist der Beschluss der 29. Änderung 
vorgesehen. 
Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan - „tiefere“ 
Bauleitplanung - ist nicht vorgesehen. 
 
Alle weiteren Details zu einzelnen geplanten WEA 
regelt das Genehmigungsverfahren nach BIm-
SchG, so auch die Frage nach der optisch be-
drängenden Wirkung. 
 

Die Eingabe betrifft das BIm-
Sch-Verfahren und wird daher 
zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme (Ordnungsziffer B5) 
vom 27.04.2017 

 

 

In der Eingabe werden Bedenken gegen die kon-
krete Windenergieplanung des Vorhabenträgers 
Plan 8 geäußert.  
 
Die durch den Vorhabenträger vorgestellte Pla-
nung mit WEA von 200 m Gesamthöhe wird er-
möglicht, da im FNP keine Höhenbegrenzung 
festgesetzt wird.  
 
Die Darstellungen des FNP eröffnen den Pla-
nungsspielraum für die Windenergie. Die Geneh-
migungsfähigkeit einzelner geplanter WEA kann 
nur im Einzelfall im Rahmen der vollumfänglichen 
Prüfungen der Genehmigungsverfahren nach 
BImSchG erfolgen. 
 
Erwartungsgemäß werden Investoren versuchen, 
das Maximum an Ertrag aus einer Planung her-
auszuholen. Hierbei sind die gesetzlichen Best-
immungen, Richtlinien und Grenzwerte einzuhal-
ten.  
 
Die Genehmigung und Überwachung obliegt der 
Immissionsschutzbehörde des Kreises Coesfeld. 
Es ist durch Schallgutachten eines unabhängigen 
Gutachters nachzuweisen, dass die Grenzwerte 
gem. TA-Lärm an jedem Immissionsort eingehal-
ten werden, unabhängig von der Größe der ge-

Die Eingabe betrifft das BIm-
Sch-Verfahren und wird daher 
zur Kenntnis genommen 
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planten WEA. Die setzt die Grenzwerte bereits 
beim Tatbestand der Lärmbelästigung an, nicht 
erst bei gesundheitlicher Schädigung. Hierbei wird 
mit Sicherheitszuschlägen gearbeitet. Die Set-
zung der Immissionspunkte erfolgt i.d.R. in der 
Form, dass die Grenzwerte nachts vor dem geöff-
neten Fenster eingehalten werden müssen. In 
diesem Zusammenhang ist eine Drosselung von 
WEA zur Nachtzeit gängige Praxis soweit die 
Einhaltung der Grenzwerte gesichert ist. Im Rah-
men der Berechnungen sind kumulative Effekte 
sowie auch andere Vorbelastungen (Biogasanla-
gen, Gewerbe, etc.) zu berücksichtigen. Bei Ver-
stößen kann eine WEA, z.B. bei Missachtung der 
behördlichen Auflagen stillgelegt werden.  
 
Die Berechnung des Schattenwurfes erfolgt über 
eine Schattenwurfprognose, in der bei Annahme  
von Worst-Case Betrachtungen die Immissions-
punkte identifiziert werden, bei denen Schatten-
wurf, bzw. Überschreitungen der Richtwerte zu 
erwarten sind. Für die Anwendung in der Praxis 
lassen sich Abschaltautomatiken programmieren, 
die die Anlagen bei Überschreitungen des Schat-
tenwurfs stoppen.  
 
Aktuelle Studien zum Thema Immobilienpreise 
und WEA legen den Schluss nahe, dass zahlrei-
che andere Faktoren den Immobilienpreis stärker 
beeinflussen als Windenergieplanungen. Eine im 
Kreis Steinfurt durchgeführte Studie lässt keinen 
Zusammenhang zwischen Windrädern und dem 
Wert von Bauland feststellen. Windparks mindern 
demnach nicht die Werte von Grundstücken. Ne-
ben normalen Schwankungen im Markt zeigen die 
Werte im Kreis Steinfurt eine leichte Tendenz 
nach oben - trotz des Ausbaus der Windenergie 
(http://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Stein-
furt/Steinfurt/1784988-Gutachten-Windkraft-ohne-
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Einfluss-auf-Grundstueckswerte). 
Weitere aktuelle Studien kommen ebenfalls zu 
dem Ergebnis, dass eine pauschale negative 
Tendenz der Immobilienpreise nicht belegt wer-
den konnte (http://www.energiedialog.nrw.de/kein-
wertverlust-von-immobilien-durch-
windenergieanlagen/).  
Im Einzelfall können Wertverluste temporär auftre-
ten, dies hängt jedoch vom Einzelfall und u.a. 
auch vom örtlichen Widerstand gegen eine Wind-
energieplanung ab. 
Die Stadt Aachen hat im Rahmen einer langfristi-
gen Analyse der Preisentwicklung von Wohnim-
mobilien rund um den Windpark "Vetschauer 
Berg" festgestellt, dass aufgrund der vielfältigen 
und wechselnden Einflüsse auf dem Grund-
stücksmarkt nicht mit hundertprozentiger Sicher-
heit beantwortet werden könne, ob WEA Auswir-
kungen auf die Preisentwicklung von Immobilien 
haben. Es sei sogar „höchst unwahrscheinlich, 
dass die Windkraftanlagen die Werte der umlie-
genden Wohnimmobilien beeinflusst haben“ 
(http://ratsinfo.aachen.de/bi/___tmp/tmp/4508103
6334401821/334401821/00085950/50.pdf). Die 
Grundstücke, die in der Analyse am nächsten an 
den Windkraftanlagen gelegen waren, hätten 
sogar eine positive Tendenz. 
Auf der Angebotsseite stellen der Immobilienbe-
stand bzw. -leerstand und die jährlich neu hinzu-
kommenden Bauten die wesentlichen Einflussfak-
toren dar. Eine Rolle spielen darüber hinaus die 
allgemeinen Rahmenbedingungen (Lage einer 
Immobilie, Umfeld- und Umwelteinflüsse wie 
Energie- und andere Infrastrukturmaßnahmen, 
demografische Entwicklung).  
Ob die Planung für den Einzelfall wirtschaftliche 
Konsequenzen auslöst, kann auf Ebene des FNP 
nicht abschließend bewertet werden. Die Stel-
lungnahme wird daher zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme (Ordnungsziffer B6) 
vom 14.06.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die im Rahmen des FNP-Verfahrens beschlosse-
nen Abstände zu Wohnsiedlungen und Stift Til-
beck sind auf einen Wert von 700 m festgelegt 
worden, womit dem Stift eine Gleichbehandlung 
mit anderen Wohnsiedlungen zugestanden wer-
den sollte.  
Im Falle Tilbeck können die derzeitigen Planun-
gen diesen Abstand unterschreiten, da die Ge-
meinde die Ziele der Raumordnung aus den Re-
gionalplanerischen Vorgaben (Sachlicher Teilplan 
Energie zum Regionalplan Münsterland) über-
nehmen muss (hier Vorrangzone Havixbeck 2). 
Der Gemeinde steht in diesem Belang kein Ab-
wägungsspielraum zu. 
Die Genehmigung einzelner WEA obliegt der 
BImSch-Behörde des Kreises Coesfeld. Eine Be-
teiligung der Öffentlichkeit erfolgt ggf. automa-
tisch, soweit die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß UVPG be-
steht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Eingabe betrifft vornehmlich 
das BImSch-Verfahren und wird 
daher zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme (Ordnungsziffer B6a) 
vom 04.12.2017 

 

Der nächtliche Immissionsrichtwert wird nach 
Bestimmung der Gebietstypen im Genehmi-
gungsverfahren nach BImSch durch die zuständi-
ge Immissionsschutzbehörde für die relevanten 
Immissionsorte festgelegt. Die Einhaltung der 
Richtwerte ist Voraussetzung für eine Genehmi-
gungsfähigkeit.  
 
Hinsichtlich der seit Ende November 2017 anzu-
wendenen LAI-Hinweise lässt sich eine pauschale 
Verschärfung der Schallsituation vor Ort nicht 
ableiten. Die Schallsituation muss Einzelfall bezo-
gen im Rahmen des BImSch-
Genehmigungsverfahrens für Windenergie-
anlagen betrachtet werden. Die Einhaltung der 
Richtwerte ist Voraussetzung für eine Genehmi-
gungsfähigkeit.  
 
Ein Abstand von 1.500 m, wie er im Koalitionsver-
trag der Landesregierung beispielhaft genannt 
wird, lässt sich städtebaulich vor dem Hintergrund 
der Windenergie substanziell Raum zu geben 
nicht begründen. 
 
Der Bitte um weitere Beteiligung im Verfahren 
wird entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen.  
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Stellungnahme (Ordnungsziffer B7) 
vom 28 
.06.2017 i.V.ü. RA Kaldewei 

 
 

Gemäß einer zu dem Thema eingeholten juristi-
schen Einschätzung RA Tyczewski (Kanzlei Wol-
ter-Hoppenberg vom 30.06.2017) sind die Ausfüh-
rungen der RA Kaldewei aus rechtlicher Sicht 
nicht tragfähig. 
 
Die Ausführungen zielen darauf ab, der Gemeinde 
ein mangelndes Planungserfordernis vorzuwerfen. 
Erforderlich im Rechtssinne ist eine Planung im-
mer dann, wenn sie der Städtebaupolitik der 
Kommune entspricht. Das bedeutet nicht, dass 
wie im Schreiben der RA Kaldewei beschrieben, 
die Planung zwingend notwendig sein muss. 
 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme (Ordnungsziffer B8) 
vom 20.06.2017 

 

Gemäß Antwortschreiben des Bürgermeisters 
vom 23.05. wurde das Schreiben der Bürger an 
die zuständige Genehmigungsbehörde im Kreis 
Coesfeld weitergeleitet, die zugesagt hat, Fragen 
und Bedenken im Rahmen einer möglichen Bewil-
ligung von Windenergieanlagen zu beachten (ggf. 
Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren mit Öf-
fentlichkeitsbeteiligung). 
 
Das F-Planverfahren läuft seit Beginn unter enger 
Beteiligung der Öffentlichkeit (öffentliche Sitzun-
gen, Sondertermine mit Experten-gesprächen). 
 
Die Eingabe thematisiert Belange der BImSch-
Planungsverfahren, die nicht Gegenstand der 
FNP-Änderung sind. Vorsorgeabstände wurden, 
wie in der Eingabe beschrieben, Rahmengebend 
zum Schutz der Anwohner berücksichtigt. Jede 
Einzelgenehmigung muss sich an den gesetzli-
chen Bestimmungen messen und diese erfüllen. 
Die Voraussetzungen dafür gibt der FNP vor. 
 
Zu dem Sachstand der Planungen der Windener-
gie hat es für die Natruper BürgerInnen einen 
Informationsabend am 10. Januar 2018 gegeben, 
bei dem die Möglichkeit des Austauschs über alle 
Fragen zur Windenergie bestanden hat. Eine gro-
ße Gruppe interessierter AnwohnerInnen aus 
Natrup nutzte diese Gelegenheit, um Fragen zu 
stellen und Kritik an den Planungen der Wind-
energie in Natrup zu äußern. 

Die Eingabe liefert keine zusätz-
lichen Informationen, die in die 
Abwägung eingestellt werden 
können und wird daher zur 
Kenntnis genommen. 
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Beschlussvorschlag:  

„1. Die eingegangenen Stellungnahmen B1, B4, B5, B6, B6a, B7 und B8 werden zur Kenntnis genommen.  

2. Die eingegangenen Stellungnahmen B2 und B3 werden nicht aufgegriffen.“  

 

 



2. Stellungnahmen der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 

wichtigste Inhalte Stellungnahme der Verwaltung zu den An-
regungen und Bedenken 

Beschlussvorschlag 

Stellungnahme (Ordnungsziffer 1) 
Bezirksregierung Arnsberg vom 08.03.2017 
Auskunft erteilt Herr Lemanschek 
Seibertzstraße 1 
59821 Arnsberg 

 

 
 
 
 
 

Keine Bedenken; bei Bedarf weitere Beteili-
gung (verbindliche Bauleitplanung nicht vor-
gesehen). 
 
 
 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme (Ordnungsziffer 4) 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr vom 09.03.2017 
Auskunft Hr. Duarte Mack 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

 
 

Belange der Bundeswehr werden berührt, 
können aber erst in der Standortplanung 
(BImSch-Verfahren) bewertet werden. 
Grundsätzlich bleibt eine Planung innerhalb 
der Konzentrationszonen möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme (Ordnungsziffer 6) 
Bezirksregierung Münster vom 13.03.2017 
Luftüberwachung 
48128 Münster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Keine Bedenken. Hinweis auf § 14 Abs. 1 
Luftverkehrsgesetz, Beachtung der Zustim-
mung der Luftfahrtbehörde bei der Bauge-
nehmigung. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme (Ordnungsziffer 7) 
Amprion GmbH vom 15.03.2017 
Auskunft Hr. Damian 
Rheinlanddamm 24 
44139 Dortmund 

 Keine Bedenken. Bitte um weitere Beteiligung. 
 
 

Die Bitte um weitere Beteiligung 
im Verfahren wird aufgegriffen. 
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Stellungnahme (Ordnungsziffer 8) 
Landesbetrieb Wald und Holz NRW vom 17.03.2017 
Regionalforstamt Münsterland 
Albrecht-Thaer-Str. 22 
48147 Münster 

 Da Wald als Ausschlusskriterium behandelt 
wurde, ist der Belang nicht betroffen. Ein mög-
licher Eingriff in Wallhecken (= Wald gemäß 
LFoG) kann im Rahmen der Genehmigungs-
verfahren nach BImSchG berücksichtigt wer-
den. 
 
 
 
 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme (Ordnungsziffer 14) 
Kreis Coesfeld vom 30.03.2017 
Auskunft Frau Stöhler 
Friedrich-Ebert-Str. 7 
48653 Coesfeld 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Es verbleiben keine wesentlichen Be-
denken. 
 
Abstände zu Bahntrassen wurden, da es keine 
klaren Vorgaben gibt, aus dem Verfahren aus-
geschlossen. Einzuhaltende Abstände lassen 
sich im Rahmen der Beteiligungen im Rahmen 
der BImSch-Verfahren regeln (vgl. Stellung-
nahme Deutsche Bahn AG Nr. 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme (Ordnungsziffer 14 a) 
Kreis Coesfeld vom 09.05.2018 
Untere Naturschutzbehörde  
Auskunft Herr Hagedorn 
Friedrich-Ebert-Str. 7 
48653 Coesfeld 

 

 
 
Sehr geehrte Frau Böcker, 
 
im Frühjahr 2018 wurde in einem Feldgehölz 300 m südöstlich der Planflä-
che „Natrup“ die Ansiedlung eines Uhupaares festgestellt. 
Der Uhu gehört mit einem vertiefenden Untersuchungsradius von 1000 m 
um geplante WEA zu den gemäß Leitfaden „Arten- und Habitatschutz bei der 
Planung u. Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW“ als windener-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis auf windenergiesensible Tierart in der 
Planfläche. 
 
Mit der Ansiedlung des Uhus in der Nähe der 
Planfläche Natrup lässt sich kein Ausschluss 
für die Flächennutzungsplanung feststellen. 
Die erforderlichen Schutzmaßnahmen werden 
derzeit im Rahmen der Genehmigung der 
Windenergieanlagen geprüft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen 
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giesensibel geltenden Tierarten. Für den Uhu gibt es im Zuge der Errichtung 
von WEA gemäß Kapitel 8 o.g. Leitfadens „artspezifische Vermeidungs- und 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen / vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen“ 
bezüglich der Bewältigung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Bun-
desnaturschutzgesetz (Tötungsverbot und Beeinträchtigung von Fortpflan-
zungs-/Ruhestätten). Meinerseits wird auch für mögliche WEA-
Konstellationen im Bereich Natrup die grundsätzliche Möglichkeit der An-
wendung dieser Maßnahmen gesehen. Damit stellt aus Sicht der unteren 
Naturschutzbehörde das Uhupaar im Rahmen der FNP-Planung hier kein 
unüberwindbares Planungshindernis dar. Die Bewältigung dieses „Problems“ 
kann somit auf nachfolgende konkrete Verfahren nach dem Bundesimmissi-
onsschutzgesetz verschoben werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

Thomas Hagedorn 
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Stellungnahme (Ordnungsziffer 15) 
Deutsche Bahn AG vom 28.03.2017 
Kompetenzteam Baurecht 
Deutz-Mülheimer Straße 22-24 
50678 Köln 

 
 
 
 
 
 
 
 

Es werden keine Bedenken geäußert, soweit 
eine weitere Beteiligung im Rahmen der BIm-
Sch-Verfahren erfolgt. 

Die Stellungnahme wird aufge-
griffen. 
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Stellungnahme (Ordnungsziffer 18) 
LWL Archäologie für Westfalen vom 30.03.2017 
Auskunft Hr. Grünewald 
An den Speicher 7 
48157 Münster 

 

Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken, 
zur Vermeidung von Beeinträchtigungen in der 
Standortplanung wird um frühzeitige Beteili-
gung gebeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme (Ordnungsziffer 20) 
Deutsche Telekom Technik GmbH vom 01.03.2017 
Dahlweg 100 
48153 Münster 

 

 

 

 
 
 
 

 

Es bestehen keine wesentlichen Bedenken, da 
jedoch keine Bebauungsplanverfahren erfol-
gen werden, ist die Telekom im Rahmen der 
BImSch-Verfahren zu beteiligen und die Lage 
der Telekommunikationslinien abzufragen. 
 
Die weitere Beteiligung der „Richtfunk-
trassenauskunft“ der Telekom ist ebenfalls im 
folgenden Genehmigungsverfahren nach BIm-
schG zu regeln. Ein Hinweis wurde bereits in 
die Begründung eingefügt. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme (Ordnungsziffer 22) 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) vom 01.04.2017 
Auskunft Herr Höhn 
48133 Münster 

 

Es bestehen auf FNP-Ebene keine weiteren 
Bedenken. Zur Vermeidung von Beeinträchti-
gungen des Stift Tilbeck in der Standortpla-
nung wird um weitere Beteiligung gebeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Stellungnahme wird aufge-
griffen. 
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Stellungnahme (Ordnungsziffer 25) 
Schnellbrief 127/2018 Städte-und Gemeindebund NRW vom 22.05.2018 
Allgemeiner Hinweis 
 

 

Eine Berücksichtigung veränderter Abstände 
zu reinen und allgemeinen Wohngebieten 
wird im Rahmen der gemeindlichen Planungen 
und den damit einhergehenden Abwägungen 
grundsätzlich erst mit Inkrafttreten des neuen 
LEP erforderlich; auch wenn der bestehende 
neue Erlass bereits Aussagen zu den geänder-
ten Abständen trifft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hinweis wird zur Kenntnis  
genommen. 
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Beschlussvorschlag: 

„1. Die eingegangenen Stellungnahmen Nr. 7, 15, 22 werden aufgegriffen und bei der weiteren Planung berücksichtigt,  

2. Die eingegangenen Stellungnahmen 1, 4, 6, 8, 14,14 a, 18, 20 und 25 werden zur Kenntnis genommen.“ 

 

 

 




